
 Vereinte Nationen A/RES/78/70 

 

Generalversammlung  
Verteilung: Allgemein 

11. Dezember 2023 

 

 

23-24919 (G)  

*2324919*   

Achtundsiebzigste Tagung 

Tagesordnungspunkt 46 

Unterstützung von Antiminenprogrammen  
 

 

 

  Resolution der Generalversammlung, 

verabschiedet am 7. Dezember 2023 
 

 

[aufgrund des Berichts des Ausschusses für besondere politische Fragen und  

Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss) (A/78/417, Ziff. 8)] 
  
 

 78/70. Unterstützung von Antiminenprogrammen 
 

 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 76/74 vom 9. Dezember 2021 und alle ihre früheren 

Resolutionen über die Unterstützung von Minenräummaßnahmen und die Unterstützung 

von Antiminenprogrammen, die alle ohne Abstimmung verabschiedet wurden, 

 sowie unter Hinweis auf alle einschlägigen Verträge und Übereinkommen1 und ihre 

Überprüfungsprozesse, 

 mit Anerkennung feststellend, in welchem Ausmaß der Internationale Tag zur Aufklä-

rung über die Minengefahr und zur Unterstützung von Antiminenprogrammen weltweit wei-

ter begangen wird, 

 Kenntnis nehmend von allen einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen, die 

den humanitären Aspekten der Unterstützung von Antiminenprogrammen Rechnung tragen, 

 in Bekräftigung ihrer tiefen Besorgnis über die gravierenden Auswirkungen von Mi-

nen und explosiven Kampfmittelrückständen2 auf die humanitäre Lage und die Entwicklung 

in den betroffenen Ländern, die für deren Zivilbevölkerung, insbesondere für Flüchtlinge 

_______________ 

1 Darunter das Übereinkommen von 1997 über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und 

der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung, das Protokoll über das Verbot oder die 

Beschränkung des Einsatzes von Minen, Sprengfallen 

https://undocs.org/ot/A/RES/76/74
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einten Nationen für Antiminenprogramme 2019-2023 durch die Mitglieder der Interinstitu-

tionellen Koordinierungsgruppe für Antiminenprogramme3, deren Vorsitz auf Arbeitsebene 

vom Dienst für Antiminenprogramme wahrgenommen wird, 

 die Auffassung vertretend, dass Antiminenprogramme einen wichtigen und integralen 

Bestandteil der humanitären Hilfe und der Entwicklungsaktivitäten der Vereinten Nationen 

bilden, und feststellend, dass Antiminenprogramme in zahlreiche Friedenssicherungsein-

sätze der Vereinten Nationen und vom Sicherheitsrat mandatierte besondere politische Mis-

sionen integriert wurden, 

 den Beitrag anerkennend, den Antiminenprogramme zur Agenda 2030 für nachhaltige 

Entwicklung4 leisten, 

 in Anbetracht der wichtigen Rolle von Antiminenprogrammen bei der Verringerung 

der menschlichen Kosten von Waffen und in dieser Hinsicht feststellend, wie wichtig es ist, 

Antiminenprogramme in die Erörterungen über Eine neue Agenda für den Frieden aufzu-

nehmen, die von Mitgliedstaaten im Nachgang zu dem vom Generalsekretär im Juli 2023 

vorgelegten Kurzdossier5 zu führen sind, 

 sowie feststellend, dass Antiminenprogramme zur Verwirklichung dauerhafter Lösun-

gen für Flüchtlinge und Binnenvertriebene beitragen, indem sie unter anderem deren sichere 

Rückkehr und nachhaltige Wiedereingliederung ermöglichen, 

 ferner in Anbetracht der Bedeutung der Strategie der Vereinten Nationen zur Inklusion 

von Menschen mit Behinderungen, die der Generalsekretär im Juni 2019 ins Leben gerufen 

hat, um einen dauerhaften Wandel bei der Inklusion von Menschen mit Behinderungen im 

gesamten System der Vereinten Nationen herbeizuführen, insbesondere indem durch Inter-

essenvertretung und technische Hilfe ein gleichberechtigter Zugang für alle Menschen mit 
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 mit Anerkennung Kenntnis nehmend 
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Antiminenprogramme harmonisiert und die Geberunterstützung für Antiminenprogramme 

dort erhöht, wo sie am meisten benötigt wird, 

 mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der Rolle der Beratungsgruppe für die Auf-

klärung über die Bedrohung durch explosive Kampfmittel, in der das Kinderhilfswerk der 

Vereinten Nationen und eine turnusmäßig wechselnde nichtstaatliche Organisation gemein-

sam den Vorsitz führen, der 15 führende Organisationen aus dem Bereich Antiminenpro-

gramme angehören und die gebildet wurde, um die Anstrengungen zur Gefahrenaufklärung 

zu lenken und den Einsatz solider Strategien zur Verhaltensänderung zu fördern, um so die 

betroffenen Bevölkerungsgruppen systematisch vor der Bedrohung durch Minen und explo-

sive Kampfmittelrückstände zu schützen, 

 unter Hinweis auf die Diskussionen, die in der nach dem Protokoll über das Verbot 

oder die Beschränkung des Einsatzes von Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen 

in der am 3. Mai 1996 geänderten Fassung (Geändertes Protokoll II) zu dem Übereinkom-

men über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller Waf-

fen, die übermäßige Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können8, eingerichte-

ten Sachverständigengruppe der Hohen Vertragsparteien über die Frage der behelfsmäßigen 

Sprengvorrichtungen sowie über den technischen Anhang zu dem Protokoll über explosive 

Kampfmittelrückstände (Protokoll V)9 zu dem Übereinkommen über das Verbot oder die 

Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden 

verursachen oder unterschiedslos wirken können10, geführt wurden, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs11, einschließlich der darin 

enthaltenen Empfehlungen; 

 2. fordert die MitgliedstaaƂ䌀i�-
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 15. legt den zuständigen Einrichtungen der Vereinten Nationen, Organisationen der 


